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VND-Zuchtrichter-Ausbif dunqs-Ordnuno

Anwendbarkeit und Zuständigkeiten
Die Regularien der VDH-Zuchtrichterausbildungs-Ordnung gelten vollumfünglich. Zusuindig füLr die Zuchtrichterangelegenheiten im VDH ist das zustitndige
VDH-Vorstandsmitglied. Z'atilndig ff.iLr die fuchterangelegenheiten im VND ist der Richterobmann des VND in Absfrache mit dem Zuchtrichterausschuss des
VND.

s 2 Zulassung als Zuchtrichter
Die Zulassung als Zuchtrichter erfolgt nach Eintragung in der VDH-Richterliste. Die Ausübung des Amtes setzt den Besitz des VDH-fuchterausweises voraus

s 3 Definition
Zuchtrichter im Sinne dieser ordnung sind Spezial-Zuchtrichter, Gruppenrichter und Allgemeinrichter, die in die VDH-Richterliste eingetragen sind.
Lehrrichter sind Zuchtrichter, denen vom Mt{D oder vom VDH die Ausbildungsberechtigung zuerkannt worden ist. Sie müssen mindestens zwei Jahre Spezial-
Zuchtrichter sein und aufmindestens ftinfIntemationalen, Nationalen oder Spezial-Aussiellungen gerichtet haben. über Ausnahmen/Ausnahmeregel'ngen ent-
scheidet der VDH-ZRA. Die Liste der Lehrrichter ftihrt der VDH.

Prufungsnchter sind Lehrrichter, die vom VDH die Berechtigung zw Abnahme von Prüfungen von Zuchtrichteranwärtem durch Eintragung in die VDH-
Prüfungsrichterliste auf Antrag des MrID zuerkannt bekommen haben. Sie müssen mindestens zwei Jahre Lehrrichter sein und mindestens ftiLnf Änwartschaften
von Zuchtrichteranwitrtem betreut haben. über Ausnahmen entscheidet der vDH-ZRA.

Die Richter im M{D wählen den Zuchtrichterobmann. Er muss mindestens Lehrrichter sein und hat u.a. die Aufgabe, Bindeglied zwischen Vorstand und Zucht-
richtem zu sein.
Der Zuchtrichterobmann koordiniert und begleitet die Ausbildung der Spezial- Zuchtrichteranw?irter.

Der \T{D installiert einen Zuchtrichterausschuss zur Behandlung von Richterangelegenheiten. Die Zusammensetzung ist in der MrlD-Zuchtrichterordnung gere-
gelt. Die Zuchtrichter des Zuchtrichter-Ausschusses sind zugleich Prufungskommission.

s 4 Zuständigkeit des VND und des VDH
Die Annahme als Bewerber sowie die Ausbildung und Prtifirng eines Spezial- Zuchtrichteranwlirters obliegt dem VND.

Soweit dem MrlD ftir die Ausbildung und Prüfung von Anwärtern Kosten entstehen, sind diese vom M{D nach der Reisekostenabrechnung des VND zu trasen.
Prtifirngen müssen von der \rl.{D-Prüfu ngskommission abgenommen werden.

$ 5 Pflichten der Lehr- und Prüfungsrichter
Lehmchter haben an der Ausbildung der Anw,irter so weit wie möglich mitzuwirken. Ihnen obliegt es, Anwärter flir die Ableistung von Anwartschaften anzu-
nehmen, deren Berichte fristgerecht innerhalb von 14 Tagen zu pnlfen und weiterzuleiten sowie eine Beurteilung über die Tatigkeit dps Anwärters, z.B. durch
Ausftillung eines Anwärterzeugnisses, abzugeben.

Pnifungsrichter sind verpflichtet, innerhalb der Prilfungskommission an der Abnahme von Prüfungen teilzunehmen.

S 6 Prüfungskommission
Der VND hat daflir Sorge zu tragen, dass der Verein über eine Prufirngskommission verfiigt. Die Kommission besteht aus mindestens drei Lehrrichtem, wobei
mindestens ein Richter Prufungsrichter sein muss. Für den Fall, dass eine Pruflrngskommission aus mehr als drei Personen besteht, müssen die Lehrrichter in
der Prufungskommission mehrheitlich vertreten sein.

Sollte der VlrlD aus personellen oder sonstigen Grtlnden nicht in der Lage sein, eine Prüfungskommission aus eigenen Mitgliedem zu bilden, so kann er eine
Kommission aus von der VDH-Zuchfichterliste zur Verftigung stehenden Lehr- und Pnifungsrichtem mit deren Zustimmqng zusammel6tellen. Die einzelnen
Richter müssen, wenn sie nicht Gruppen- oder Allgemeinrichter sind, Spezial-Zuchtrichter fü; die Rasse Neufundllinder sein.-Die Zusammensetzung der Kom-
mtssion ist vom \4tJD der VDH-Geschäftsstelle mitzuteilen, die die Zulassung der Prüfungskommission nach Vorliegen der formellen Voraussetzrägen bestä-
tigt Die Pnifungskommission hat die Eignung des Bewerbers zu bestätigen und dessen Auibildung bis zum Abschlusi zu begleiten und zu koordinieren.

S 7 Werdegang zum Spezial-Zuchtrichter
Der Werdegang zum Spezial-Zuchtrichter verläuft wie folgt:

I Bewerbung mit Nachweis der formellen Voraussetzungen über den VND- Zuchtrichterobmann beim Vorstand des M{D mit dem Ziel der Eintragung in die
Bewerberliste, die der \t{D-Zuchtrichter-Obmann führt.

2. Der M'{D-Vorstand entscheidet zusammen mit dem MrlD-Richterobmann über die Aufirahme des Bewerbers als Zuchtrichteranwtirter.

3. Nach Annahme als Bewerber Ablegung einer Vorprüfung gemäß dem jeweils gultigen VDH-Grundschema vor der zuständigen prüfungskommission.

4. Tätigkeit als Spezial-Zuchtrichteranwzirter.

5. TheoretiscVschriftliche und praktisch/mündliche Prtifirng gemeiß dem jeweils gultigen VDH-Grundschema vor der zuständigen prüfungskommission

6. Eintragung in die VDH-Richterliste und Aushändigung des VDH-Richterausweises.

7. Der MrlD kann Allgemein-und Gruppenrichter, soweit sie bereits f,i'r die Neufundländer zugelassen sind, zu Spezial-Zuchtrichtern emennen. Das Verfahren
legt die Zuchtrichterkommission mit dem VND-Vorstand fesr.

$ 8 Bewerbung zum Spezial-Zuchtrichteranwärter
Als Erstbewerber darf nur angenommen werden, wer die Eignung im Sinne des $ 3 der VDH-Zuchtrichter-Ordnung hat. Daniber hinaus muss er folgende Vor-
aussetzungen erfüllen :

1. seit mindestens 5 Jahren ZiJrchter mit einem beim VDH registnerten Zwingemamen sein und im Laufe dieser ftiLnf Jahre mindestens drei würfe der Rasse
gezuchtet haben, ftiLr die er erstmals Spezial-Zuchtrichter werden will.

2. mehrmals Hunde aus seinem Zwinger erfolgreich ausgestellt und vorgeftihrt haben.

3. mindestens 21 Jahre alt sein.



4. mindestens filnf Jahre Mitglied in einem VDH-Mitgliedsverein sein, der die Rasse Neufundländer betreut.

5. sich mindestens funfmal als Ringsekretär, fungordner oder Ausstellungsleiter betätigt haben, wobei wenigstens einmal das Amt des Sonderleiters ausgeübt

worden sein muss.

6. mindestens zweimal an Sonderleiterschulungen teilgenommen haben.

Ein Anspruch auf Aufirahme als Bewerber besteht nicht. Im Falle der Ablehnung muss dem Bewerber eine schriftliche Mitteilung mit Begrü,ndung zugestellt

werden.

Der M{D kann Spezial-Zuchtrichter anderer \rDH-Mitgliedsvereine, die als solche mindestens fiinfmal tatig waren, ftir die Rasse Neufundländer zu Anwärtem

ememen.

$ e Vorprüfung
1. Nach Annahme des Bewerbers, muss dieser in einer schriftlichen Vorprufung gemliß dem gültigen Grundschema des VDH vor der Vlt{D-

Prüfungskommission die erforderlichen Grundkennürisse nachweisen. Über die Vorprufung ist eine Niederschrift zu erstellen, mit der die Prtifirngsarbeit zu

verbinden ist. Die Niederschrift muss das Votum der einzelnen Mitglieder der Kommission enthalten. Die Vorprüfung gilt als bestanden, wenn die Mehrzahl
der Mitglieder der Prüfungskommission dies in ihrem Votum befiirwortet hat. Auch ein nur teilweises Bestehen fli'r bestimmte Bereiche ist bei entsprechendem
Votum möglich. Die Anfechtung der Prüfungsentscheidung ist ausgeschlossen.

2. Wurde die Vorprtifrrng nicht bestanden, kann der Bewerber sie frühestens nach Ablauf von sechs Monaten und spätestens zwölf Monate nach Zustellung der

Ergebnisse wiederholen. Eine solche Wiederholung ist nur einmal möglich.

3. Wurde die Prüfirng nur teilweise bestanden, kann der Bewerber sie fiir die nicht bestandenen Bereiche einmal wiederholen, und zwar fri.ihestens nach Ablauf
von drei Monaten und spätestens zwölf Monate nach Zustellung des Ergebnisses. Als teilweise bestanden gilt die Prüfung, in der der Bewerber nach entspre-

chendem Votum der Mehrheit der Prüfunsskommission mehr als die Hiilfte der Bereiche
erfol greich abgeschlossen hat.

4. Nach erfolgreich abgeschlossener Vorprufung wird der Bewerber vom Vorstand des VND zum Spezial-Zuchtrichteranwtirter ernannt. Hierüber erhtilt er eine

schriftliche Best?itigung des VND, mit der ihm gleichzeitig das \rDH-Heft,J.{achweise für Zuchtrichteranwartschaften" übersandt wird.

S 10 Geltung der VDH-Zuchtrichterordnung
FüLr den Spezial-Zuchtrichteranwärter gilt die VDH-Zuchtrichterordnung sowie die VND- Zuchtrichterordnung mit den dort getroffenen Regelungen vollumfaing-

lich.

S f l Ausbildung
1 . Die Ausbildung zum Spezial-Zuchtrichter besteht aus der erfolgreichen Ableistung von mindestens sechs Anwartschaften unter mindestens vier verschiede-

nen in der \rDH-Richterliste eingetragenen Lehrrichtem aufNationalen, Intemationalen oder Spezial-Ausstellungen. Sie hat grundsätzlich im Wirkungsbereich

des VDH und durch in der VDH-Richterliste eingetragenen Lehrrichter zu erfolgen. FüLr die Ausbildung eines bereits in die Zuchtrichterliste eingetragenen
Zuchtrichters ff:r weitere Rassen, besteht die Möglichkeit, die Zahl der Anwartschaften bis auf vier zu reduzieren. In begründeten Fällen können Anwartschaf-

ten im Ausland erfolgen.

2. Ein Lehrrichter soll an einem Ausstellungstag in der Regel nur einen Anwärter ausbilden. Der filr die Ausbildung des Anwärters erforderliche Zeitaufimnd

darf nicht zu Lasten einer sachgerechten Beurteilung der Hunde gehen und/oder zu einer Störung des Zeitplans der Ausstellungsleitung führen. Der Lehrichter

kann die dem Anwärter gegebene Zusage widemrfen.

3. Im Rahmen seiner Ausbildung muss der Anwärter eine Mindestanzahl von 200 Hunden beurteilt haben.

4. Um die Zulassung zur jeweiligen - zunächst mit dem Richterobmann des VND und dann dem Lehrrichter abgestimmten - Anwartschaft hat sich der Anwär-
ter selbst zu bemühen.

5. Die ersten beiden Anwartschaften sind in der Weise durchzuflihren, dass der Anwärter die Beurteilung der Hunde unter direkter Anleitung des Lehrrichters
vomimmt. Über diese Anwartschaften hat der Lehrrichter dem Zuchtrichterobmann oder der zuständigen Pnifungskommission jeweils unverzüglich einen

schriftlichen Bericht zu geben.

6. Von der 3. Anwartschaft an beurteilt der Anwärter die Hunde ohne Anleitung des Lehrrichters. Der Anwärter legt seine Beurteilung (Beschreibung, Form-
wertnoten und Platzierungen) der von ihm bewerteten Hunde in gesonderten Bewertungsbögen nieder. Bevor der Lehrrichter seine Formwerhoten und Platzie-

rungen bekannt gibt, hinterlegt der Anwärter die Bewertungsbogen beim Ringsekretär.

7. Der Anwärter hat über die Anwartschaften das VDH-Heft,,Nachweise der Zuchtrichteranwartschaften" zu ftihren. Erst wenn der Anwärter die erforderlichen
Eintragungen vorgenommen hat, darf der Lehrrichter die Ableistung der Anwartschaft bestatigen.

8. Der Anwärter ist verpflichtet, fi.irr die von ihm beurteilten Hunde eigene fuchterberichte anzufertigen, die innerhalb von 14 Tagen in doppelter Ausfertigung
an den Lehmchter und in einfacher Ausfertigung an die Prüfungskommission einzureichen sind. Bei verspäteter, verschuldeter Abgabe der Berichte verfiillt die

Anwartschaft. Der Lehrrichter ist verpflichtet, die Berichte innerhalb von 14 Tagen zu überprufen und einschließlich einer Beurteilung an den Anwäner sowie
den zuständigen Zuchtrichterobmann zu schicken.

9. Der Anwärter muss die Diktatform der Berichterstattung beherrschen. Die Einzelheiten legt die zuständige Prufungskommission fest.

10. Die Anwartschaften müssen, gerechnet vom Datum der schriftlichen Bestätigung als Spezial-Zuchtrichteranwifter innerhalb von zwei Jahren abgeleistet
werden.

1 1. Es zählen nur die Anwartschaften, die aufgrund des Anwärterberichtes und der Beurteilung durch den Lehrrichter und von dem zuständigen Zuchtrichterob-
mann (oder Vorsitzenden der Prüfungskommission) als erfolgreich eingestuft werden. Wird eine Anwartschaft als nicht erfolgreich abgeleistet eingestuft, ist
der AnwZirter hiervon schriftlich - mit BegrüLndung - zu unterrichten. Die Prüfrrngskommission entscheidet auf Vorschlag des Zuchtrichterobmanns (oder Vor-
sitzenden der Prüfungskommission), ob fti'r nicht erfolgreich abgeleistete Anwartschaften weitere Anwartschaften zugelassen werden, soweit dies in der Zwei
jahresfrist noch möglich ist.

12. Im Rahmen seiner Ausbildung soll der Anwärter an kynologischen Kursen teilnehmen. Der Besuch des ,,Grundkurses fiiLr Zuchtrichter-und Zuchtwartean-
wärter, Zuchtrichter und Zuchtwarte des VDH ist Pflicht.

13. DerAnwärterträgtdieKostenfiirdieAusbildungzumSpezial-Zuchtrichterselbst, SchadensersatzanspnichejedwederArtimFallederNichtzulassungoder
Ablehnung sind ausgeschlossen.

S 12 Beendigung der Ausbildung
1. Die Ausbildung kann bei unzweichenden Leistungen abgebrochen werden. Wer innerhalb der Ausbildungsfrist die Anwartschaften nicht erfolgreich abge-
leistet hat, wird als Spezial-Zuchtrichteranwärter gestrichen. Die Streichung ist nicht anfechtbar. Eine Wiederernennung zum Spezial-Zuchtrichteranwärter
durch den Mr{D, oder durch einen anderen VDH-Mitgliedsverein, ist frtihestens nach zwei Jahren und nach erneut abzulegender Vorprüfung zulässig.



2. Der Anwärter kann aus mderen berechtigten Gninden, die nicht seine Leistung betreffen, auf Vorschlag des Zuchtrichter-Ausschusses (der Prufirngskommis-
sion) jederzeit abberufen werden. In einem solchen Fall kann der Anweirter binnen eines Monats nach Zustellung der Abberufung (per Einschreiben mit Rück-
schein) das VDH-Verbandsgericht anrufen.

3. Andemfalls wird die Ausbildung mit der Ablegung der schriftlichen Prüfung abgeschlossen.

$ 13 Prüfung
1. Nach erfolgreichem Abschluss der Anw,irtertätigkeit ist der Anwffter zur Prufung zugelassen. Die Prüfung soll möglichst innerhalb von drei Monaten und
nicht später als innerhalb von sechs Monaten nach Abschluss der Anw,irtertätigkeit durchgefi.ihrt werden.

2. Die Prufi:ng besteht aus einem theoretisch/schriftlichen und einem praktischL/müLndlichen Teil. Sie ist nach dem jeweils gültigen ,,VDH-Grundschema fliLr die
Prufung von Spezial-Zuchtrichteranwärtem" durchzuführen. Über die Prüfungsteile ist eine Niederschrift gemäß den Vorgaben zur Vorpnifung zu erstellen,

3. Wurde die theoretisch/schriftliche Prufung nicht bestanden, kann der Anwärter sie frühestens nach Ablauf von sechs Monaten und spätestens zwölf Monate
nach Zustellung des Ergebnisses wiederholen. Eine solche Wiederholung ist nw einmal möglich.

4. Wurde die theoretisch/schriftliche Prüfung nur teilweise bestanden, braucht der Anwärter sie nur für die nicht bestandenen Teile zu wiederholen. Die Wie-
derholung ist nur einmal mÖglich, und zwar fruhestens nach Ablauf von drei Monaten und spätestens zwölf Monate nach Zustellung des Ergebnisses. Als teil-
weise bestanden gilt eine theoretisch/schriftlichen Prufung, in der der Anwärter mehr als die Halfte der Sachbereiche erfolgreich abgeschlosse; hat.

5. Die praktisch,/müLndliche Prüfung ist an Rüden und HtiLndinnen unterschiedlicher Qualität durchzufiihren. Die Mindestanzahl der zu beurteilenden Hunde
beträgt20. Das Prüfungsergebnis kalln nur lauten,,bestanden" oder,,nicht bestanden". Wurde die praktisch mündliche Prüfung nicht bestanden, karur sie nur
einmal wiederholt werden, und zrryar frühestens nach Ablaufvon drei Monaten und spätestens zwölfMonate nach Zustellung des Ergebnisses. Die Pnifungskom-
mission kann die Ableistung weiterer Anwartschaften vorgeben.

$ f4 Ernennung/Ablehnung
1. Das zustiindige \tDH-Vorstandsmitglied ist berechtigt, vor Eintragung in die VDH-Richterliste die Anwärterakle mit den gesamten Ausbildungs-und pru-
fungsunterlagen sowie das Prüfungsprotokoll einzusehen. Die Durchsicht der Unterlagen hat unverzüglich zu erfolgen. Er kann der Eintragung in Oie VOg-
Richterliste widersprechen, wenn die Bedingungen dieser Ordnung aus seiner Sicht nicht erfilllt sind. Gegen den Widerspruch kann der Anwärter den VDH-
Vorstand anrufen, der endgültig entscheidet.

2. Die Emennung des Anwärters zum Spezial-Zuchtrichter durch den VND wird wirksam durch den Eintrag in die VDH-Richterliste.

3. Nach Eintrag in die VDH-Richterliste wird dem Spezial-Zuchtrichter der VDH-Richterausweis ausgehtindigt.

4. Der Vorstand des M'{D kann trotz bestandener Pnifung die Emennung ntm Spezial-Ztchtrichter ablehnen, wenn Umstände eingetreten sind, die an der Eig-
nung im Sinne $ 3 der VDH-Zuchtrichterordnung emsthaft z;veifeln lassen. ($ 12 der Ausbildungsordnung gilt entsprechend.) Die Ablehnung ist dem Anwader,
schriftlich mit Begrtindung vom Vorstand, mitzuteilen.

$ 15 Beginn der Tätigkeit
l. Die Annahme von Einladungen als Zuchtrichter vor Eintragung in die \rDH-Richterliste ist unzulässig. Gleiches gilt fti'r die Zuchtrichtertätigkeit.
Wird unzulzissigerweise die Zuchtrichte(ätigkeit ausgeübt, sind Urteile sowie Titel-Anwartschaften und Titel unwirksam. Hat im Falle des Satzes 1 der noch
nicht wirksam emannte Spezial-Zuchtrichter schuldhaft gehandelt, kann die Aufnahme in die VDH-Richterliste unterbleiben oder - falls mittlerweile eingetragen
- unverzüglich die Streichung vorgenommen werden.

2. Eine Zuchtichtertätigkeit auf Intemationalen Ausstellungen (CACIB) im Ausland ist erst nach mindestens zweijtihriger und mindestens funfmaliger Zucht-
richte(ätigkeit im Inland zulässig. Es zählt nur die Zuchtrichtertzitigkeit aufSpezial-Ausstelllungen sowre eine mindestens zrveimalige Zuchtrichtertäiigkeit auf
Intemationalen Ausstellungen (CACIB). Erst nach Erfüllung dieser Bedingungen darf ein Zuchtrichter der FCI zwecks Aufrrahme in die Liste der FCl-Richter
gemeldet werden. Die Meldung setzt einen Antrag des VND an den VDH mit Nachweis der bis dato erfolgten Zuchtrichtertätigkeit voraus.

Diese Ordnung wurde auf der Mitgliederversammlung des VND am 19. Aprit 2009 beschlossen und tritt mit ihrer Veröf-
fentlichung,,Neufundländer-Forum" in Kraft.


